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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1962

Norm

StVO §90

Rechtssatz

1. Unter Arbeitsstellen auf Straßen im Sinne des § 44 StPolG sind Straßenstellen zu verstehen, in deren Bereich

Arbeiten ausgeführt werden, also Arbeiten zwar begonnen, aber noch nicht beendet wurden. Daß zeitweilig - etwa bei

Nacht - dort nicht gearbeitet wird, macht nichts aus.

2. Hat eine Baufirma an einer Baustelle die ihr aufgetragenen Arbeiten - wenn auch nicht sachgemäß - beendet, so liegt

keine Baustelle mehr vor.
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